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Tarifbestimmungen für den BürgerBus Bad Fallingbostel e.V., ab 01.01.2023 
§ 42 PBefG gültig ab 1.12.2013 
  
1. Geltungsbereich: 
Die Bestimmungen gelten für den BürgerBus Bad Fallingbostel e.V.  
 
Fahrausweis: 
Auf den Linien des BürgerBus Bad Fallingbostel 
 
Einzelfahrausweise: 
  
Nichtmitglieder                                € 2,00 – Fahrt nach Walsrode € 2,50  
Kinder ab 6 und unter 12 Jahren   € 1,00 – Fahrt nach Walsrode € 1,50 
Mitglieder             € 1,50 – Fahrt nach Walsrode € 2,00 
 
Ermäßigung für Kinder: 
Kinder unter 6 Jahre in Begleitung eines Fahrgastes im mindestens schulpflichtigen Alter werden 
unentgeltlich befördert, jedoch nicht mehr als 2 Kinder je Begleitperson. Kinder ab 6 Jahre und unter 
12 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf den Erwachsenenfahrpreis. Auf Verlangen des 
Busfahrers muss ein Altersnachweis vorgelegt werden. 
 
Anerkennung des Tarifes der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis (VH-Tarif) 

 
Eine gültige 

a) Allgemeine Zeitfahrkarte (Wochen-, Monatskarte und Jahresabonnement – VH-Tarif) 
b) Schülerzeitkarte (Wochen-, Monat-, Sammelzeitkarte) 
c) Schüler-Azubi-Jahresabo, Netzkarte (gültig für 12 Monate ab Ausstellung) 
d) Kombinierte Bus- und Schienekarte für die Busstrecke im VH-Tarif nach dem 

Niedersachsentarif 
e) Eine Anschlusszeitkarte für bis zu zwei Zonen des VH-Tarifs nach dem 

Niedersachsentarif (Anschlussmobilität) 
 
Berechtigt ohne Kauf einer zusätzlichen Fahrkarte zu Fahrten auf der angegebenen Strecke. 
 
Beförderung von Schwerbehinderten: 
 
 Schwerbehinderte, die im Besitz eines gültigen Schwerbehindertenausweises 

nach dem SchwbG sind, werden nach den Bestimmungen des SchwbG unentgeltlich 
befördert. Voraussetzung ist, dass der Schwerbehindertenausweis einen halbseitigen 
orangefarbigen Flächenaufdruck hat und zum Ausweis ein Beiblatt mit eingeklebter 
gültiger Wertmarke ausgestellt ist. Soweit im Ausweis vermerkt, werden Begleitpersonen 
unentgeltlich mit befördert, auch dann, wenn ein Beiblatt nicht ausgestellt ist und der 
Schwerbehinderte selbst den tarifmäßigen Fahrpreis bezahlt. 
 

   Eine Beförderung von Fahrrädern ist nicht möglich.                                                       

Update (Fahrradmitnahme) 01.06.2025 


